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Thomas Dreier und Georg Nolte

Einf�hrung in das Urheberrecht

1. Schçpferische Gedanken und Eigentumsrechte

Als Albrecht D
rer im Jahr 1520 zu seiner Reise in die Niederlande aufbrach,
hatte er sich unter anderem vorgenommen, dort gegen Drucker und Ver-
leger vorzugehen, die seine 
beraus popul
ren Drucke und Stiche nach-
druckten, ohne dazu die Erlaubnis zu haben und vor allem ohne daf
r
eine Verg
tung zu zahlen. Großer Erfolg war ihm seinerzeit freilich nicht
beschieden. Auch Hartmann Schedel suchte sich etwa um die gleiche Zeit
schon im Vorfeld gegen Raubdrucke zu sch
tzen und verpflichtete die
K
nstler, welche die Holzschnitte zu seiner »Weltchronik« anfertigten,
zur T
tigkeit im Verborgenen und zum Stillschweigen. Auch ihm hat das
allerdings wenig genutzt. Ein Augsburger Drucker beeintr
chtigte den Ab-
satz des Originalwerks durch einen billigen Nachdruck ganz erheblich.
Knapp dreihundert Jahre sp
ter machten sich dann die seinerzeit f
hrenden
s
chsischen Verleger am Bçrsenstandort Leipzig f
r die Anerkennung der
Unrechtm
ßigkeit des unerlaubten B
chernachdrucks stark. Hintergrund
war ein Nord-S
d-Gef
lle zwischen der erfolgreichen norddeutschen pro-
testantischen Literatur, die dem Geschmack des aufstrebenden B
rgertums
entsprach und f
r welche die Verleger den Autoren recht hohe Honorare
zahlten, auf der einen, und der immer weniger popul
ren katholischen Er-
bauungsliteratur s
ddeutscher Verleger auf der anderen Seite. Angesichts die-
ser ungleichgewichtigen Nachfrage hatten die s
chsischen Verleger den zu-
vor 
blichen B
chertausch, bei dem die Verleger untereinander nur den
Saldo in Geld ausglichen, eingestellt, worauf die s
ddeutschen Verleger ih-
rerseits begannen, die begehrte norddeutsche Literatur nachzudrucken.
Die nachfolgende rechtsphilosophisch gef
hrte Debatte begr
ndete das

Recht der Urheber und Verleger, gegen unautorisierte Nachdrucke vor-
zugehen, im Wesentlichen naturrechtlich als ein Recht des Urhebers an
seiner geistigen Schçpfung. Anders als das staatliche Privileg komme es
ihm nicht erst durch den Akt staatlicher Verleihung zu, sondern stehe
ihm von Anbeginn an als eigenes Recht zu und werde von staatlichen Ge-
setzen lediglich anerkannt. Betonte man zun
chst noch die Parallele zwi-
schen geistiger, unkçrperlicher Schçpfung und dem Eigentumsrecht an kçr-



Thomas Dreier und Georg Nolte

42

perlichen Sachen, so r
ckte vor dem Hintergrund idealistischer Kunsttheo-
rie nachfolgend die unverwechselbare Persçnlichkeit des Urhebers in den
Mittelpunkt, als dessen unver
ußerlicher Bestandteil das vom Urheber ver-
fasste Werk angesehen wurde. Zugleich wurde seitdem deutlich zwischen
dem Eigentum am materiellen Werkst
ck auf der einen und dem Urheber-
recht am geistigen Werk auf der anderen Seite unterschieden. Kçnnen ur-
heberrechtlich gesch
tzte Werke aber tats
chlich jemandem »gehçren«?
Heißt es nicht, Gedanken sind frei? Die Freiheit der Gedanken wird durch
das ausschließliche Urheberrecht zwar ber
hrt, jedoch nicht in ihrem Kern
beeintr
chtigt. Denn inhaltlich bleiben Gedanken auch unter demUrheber-
rechtsgesetz frei. Lediglich die konkrete Form, in welcher der Urheber ei-
nen bestimmten Gedanken zum Ausdruck gebracht hat, unterliegt seiner
ausschließlichen Verf
gungsgewalt und kann ohne dessen Zustimmung
von Dritten nicht genutzt werden. Weitere Nutzungsmçglichkeiten erge-
ben sich dort, wo das Gesetz aus 
bergeordneten Allgemeininteressen be-
stimmte Nutzungshandlungen wie etwa das wçrtliche Zitat oder die Pri-
vatkopie vom ausschließlichen Urheberschutz ausdr
cklich freistellt. Im
Weiteren bedeutete die Gew
hrung eigener Rechte eine Loslçsung von
der Vorzensur. Denn im Privilegienzeitalter seit dem ausgehenden 15. Jahr-
hundert durfte 
berhaupt nur drucken, wer dazu die landesherrliche Erlaub-
nis erhalten hatte. Die ab dem ausgehenden 18. Jahrhundert verabschiedeten
Urheberrechtsgesetze wurden daher seinerzeit in einem doppeltem Sinn als
moderne Freiheitsgarantien verstanden: zum einen sicherten sie den Urhe-
bern ein Einkommen und ermçglichten den Verlegern die Amortisation
ihrer Investitionen, zum anderen bedeuteten sie eine Lçsung von der Bevor-
mundung durch staatliche Zensur.
Aus historischer Perspektive betrachtet handelt es sich bei dem Urheber-

recht um ein relativ junges rechtliches Konzept. Weder in der griechischen
noch in der rçmischen Antike wurden geistige Leistungen rechtlich ge-
sch
tzt. Immerhin galt jedoch im antiken Rom das Abschreiben von an-
deren Autoren als unehrenhaft, geistiger Diebstahl wurde – wenn auch nicht
rechtlich – so jedenfalls gesellschaftlich verpçnt. Dennoch blieb den Urhe-
bern bis ins Mittelalter nur eine Verfluchung der Raubkopierer, der so ge-
nannte »B
cherfluch«. So warnte etwa Eike von Repgow im Sachsenspiegel
mit »Maselsucht und Hçlle« vor �nderungen an seinem Werk. Erst mit der
Erfindung des Buchdrucks und einhergehend der Massenverwertung geis-
tiger Leistungen wurde das geistige Werk dann zum Objekt wirtschaftlicher
Begierde. Auf der gedanklichen Grundlage, mit der die Unrechtm
ßigkeit
des B
chernachdrucks begr
ndet wurde, haben sich dann die heutigen Ur-
heberrechtsgesetze entwickelt, beginnend mit dem englischen Statute of
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Anne aus dem Jahr 1709/10, 
ber die franzçsischen Revolutionsdekrete aus
den Jahren 1791 und 1793 bis hin zu den heutigen nationalen und interna-
tionalen Normen. Diese regeln heute zum einen noch immer die eher tra-
ditionelle Verwertung von Werken der Literatur, Musik und Kunst im
Wege des Vortrags, der Auff
hrung und der Vorf
hrung, der Vervielf
lti-
gung und der Verbreitung kçrperlicher Werkexemplare. Zum anderen re-
geln sie die Verwertung urheberrechtlich gesch
tzter Werke durch neue
Kommunikationsmittel, einschließlich der Sendung und der Einstellung
in digitalen Netzwerken. Damit regelt das Urheberrecht heute auch Fragen
etwa der Zul
ssigkeit des Austauschs durch das Urheberrecht gesch
tzter
Musikwerke und Filme in Peer-to-Peer (P2P) Filesharing-Netzen, derWei-
terverwendung von in Datenbanken enthaltenen Dokumente in neuen In-
formationsprodukten, des Wettbewerbs im Wege der Geheimhaltung oder
Offenlegung von Schnittstelleninformationen und schließlich des Zugangs
zu gespeichertem Wissen schlechthin.
Das heutige Urheberrecht ist so zu einem ganz wesentlichen Baustein des

Rechts der modernen Informations- und Wissensgesellschaft geworden.
Schon vor Digitalisierung und Vernetzung war die volkswirtschaftliche Be-
deutung des Urheberrechts beachtlich. Nationale Studien der sp
ten 1970er
und fr
hen 1980er Jahre weisen einen Anteil von knapp 3 Prozent am je-
weiligen Bruttoinlandsprodukt aus. Damit hatten die Urheberrechtsindus-
trien traditionelle Wertschçpfungssektoren wie die Landwirtschaft oder
auch die chemische Industrie schon damals 
berholt. Die Informations-
gesellschaft hat diesen Anteil noch um einiges vergrçßert.

2. Recht des geistigen Eigentums

Als Recht an unkçrperlichen – »immateriellen« – Werken ist das Urheber-
recht Teil des Rechts des geistigen Eigentums (oder Immaterialg
terrechts),
dem auch das Patentrecht, das Markenrecht, das Gebrauchsmusterrecht und
das Geschmacksmusterrecht sowie eine Reihe weiterer gewerblicher
Schutzrechte angehçren. Verbindendes Merkmal all dieser Rechte ist,
dass dem jeweiligen Inhaber von Gesetzes wegen die ausschließliche Befug-
nis zugestanden wird, das gesch
tzte Werk, die gesch
tzte Erfindung oder
die gesch
tzte Marke zu benutzen, und zugleich Dritte von der Nutzung des
gesch
tzten Gegenstandes auszuschließen.
Der Unterschied der einzelnen Rechte des geistigen Eigentums besteht

in dem geistigen Gegenstand, der jeweils gesch
tzt wird, wie auch im Um-
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fang des gesetzlichen Schutzes. So sch
tzt das Urheberrecht vor allem
schçngeistige Schçpfungen. Das Geschmacksmusterrecht ist das Recht
zum Schutz des Produktdesigns. Das Patentrecht und das Gebrauchsmus-
terrecht hingegen dienen dem Schutz technischer Erfindungen. Das Mar-
kenrecht wiederum sch
tzt Marken und gesch
ftliche Bezeichnungen hin-
sichtlich ihrer Verwendung im gesch
ftlichen Verkehr. Hinzuzurechnen
sind im modernen Wirtschaftsverkehr noch das Namensrecht sowie das
Recht am eigenen Bild, denen beiden kommerzialisierbare Bestandteile zu-
kommen. Dabei sind die so genannte Registerrechte, bei denen das Schutz-
recht nur dann entsteht, wenn die betreffende Erfindung, das Gebrauchs-
oder Geschmacksmuster oder die Marke bei der zust
ndigen Registerbehçr-
de angemeldet und eingetragen ist, von denjenigen Schutzrechten zu un-
terscheiden, die wie das Urheberrecht, das Namensrecht und das Recht am
eigenen Bild formlos entstehen, zu deren Entstehung es mit anderenWorten
keiner Anmeldung bedarf.
Nun kçnnte leicht der Eindruck entstehen, der monopol
hnliche Cha-

rakter der Immaterialg
terrechte beschr
nke den Wettbewerb und mithin
auch die Zugangsfreiheit zu den gesch
tzten Werken. Das ist zumindest
dort, wo ein bestimmtes Werk nicht ohne Weiteres durch ein anderes er-
setzt werden kann, also in Situationen, in denen es an der Mçglichkeit einer
Substituierung fehlt, nicht ganz von der Hand zu weisen. Dennoch dienen
auch die Rechte des geistigen Eigentums durchaus einem funktionierenden
Wettbewerb. Das hat damit zu tun, dass es sich bei immateriellen G
tern um
»çffentliche G
ter« handelt, wie die �konomen sagen. »�ffentlich« deshalb,
weil immaterielle G
ter – eben anders als bei einem Apfel, den immer nur
einer essen kann und dann ist der Apfel weg – gleichzeitig 
berall zug
nglich
sein kçnnen und ihre Nutzung durch einen Akteur die Nutzung durch ei-
nen anderen nicht beschr
nkt. Deshalb vermag sich auch niemand diese
çffentlichen G
ter allein anzueignen, und sie lassen sich daher in der Regel
auch nicht auf einem Markt verwerten. Dies hat zur Folge, dass in çffent-
liche G
ter regelm
ßig zu wenig investiert wird. Dadurch kommt es (theo-
retisch) zu einer strukturellen Unterversorgung der Verbraucher. Eine
Lçsung f
r dieses Problem (so genannte »tragedy of the commons«) sind
k
nstliche Anreize zur Investition in die Schaffung und Verbreitung imma-
terieller G
ter durch den Staat. Einen solchen Anreiz bilden die ausschließ-
lichen Rechte des geistigen Eigentums. Durch sie wird die ausschließliche
Nutzungsmçglichkeit, die zun
chst faktisch nicht besteht, zumindest mit
rechtlichen Mitteln hergestellt.
Dennoch bleiben auch die Zugangsinteressen der �ffentlichkeit in ei-

nem solchen System von Ausschließlichkeitsrechten nicht unber
cksichtigt.
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So verpflichtet etwa das Patentrecht den Patentinhaber im Gegenzug zum
Erhalt des Patents zur Offenlegung seiner Patentschrift. Auf diese Weise
kann jedermann Einsicht in die patentierte Erfindung nehmen und auf dieser
Grundlage weiterforschen. Zugleich sind die Ausschließlichkeitsrechte
durch so genannte Schrankenbestimmungen begrenzt, durch die bestimmte
Nutzungshandlungen, die im çffentlichen Interesse liegen, vom Verbots-
recht des Schutzrechtsinhabers ausgenommen sind. Es handelt sich dabei
insoweit um eine Parallele zur Sozialpflichtigkeit, wie sie f
r das Eigentum
an kçrperlichen Gegenst
nden bekannt ist. Anders als das Sacheigentum sind
die Immaterialg
terrechte dann jedoch auch zeitlich in ihrer Wirkung be-
schr
nkt. Nach Ablauf der Schutzfrist kann sich jeder die zuvor patentrecht-
lich gesch
tzte Erfindung oder das urheberrechtlich gesch
tzte Werk an-
eignen, ohne dass er dazu den urspr
nglichen Rechteinhaber um Erlaubnis
fragen oder ihm f
r die Nutzung eine Verg
tung zahlen m
sste.
Aber selbst soweit das Gesetz dem Rechteinhaber die Befugnis zur aus-

schließlichen Verwertung seines geistigen Schutzgegenstandes einr
umt,
geht es dem Rechteinhaber ja nicht darum, Dritte an der Verwertung
und Nutzung der gesch
tzten Erfindungen und Werke zu hindern. Das
Interesse der Rechteinhaber zielt regelm
ßig vielmehr darauf, dass ihre Er-
findungen und Werke eine besonders weite Verbreitung erfahren. Dazu
kçnnen sie ihre gesch
tzten Werke und Erfindungen entweder selbst ver-
werten oder Dritten eine Lizenz zur Verwertung erteilen. In beiden F
llen
werden die gesch
tzten Gegenst
nde der Allgemeinheit zug
nglich ge-
macht. Das Ausschließlichkeitsrecht sichert dem Rechteinhaber bzw. sei-
nem Lizenznehmer also vor allem die von Dritten ungestçrte Auswertung.
Auf diese Weise vermag der Erfinder oder Werkschçpfer seine Kosten f
r
Forschung und Entwicklung zu amortisieren. Der dar
ber hinaus aufgrund
der Ausschließlichkeit erzielbare Gewinn reizt 
berdies zur Schaffung neuer
Erfindungen und Werke an, die dann wiederum den Verbrauchern zug
ng-
lich gemacht werden. Nutzt ein Rechteinhaber dennoch seine markt-
beherrschende Stellung auf missbr
uchliche Weise aus, so vermag schließ-
lich das Kartellrecht zu helfen und gleichwohl den Zugang zu den von den
Ausschließlichkeitsrechten gesch
tzten Gegenst
nden zu erçffnen.
Freilich ließen sich Anreize auch auf andere Weise setzen. Zu denken ist

im Bereich des kreativen Schaffens etwa an das M
zenatentum, wie es von
F
rsten und der Kirche in der Renaissance praktiziert wurde und erst durch
die b
rgerliche Malerei der Niederlande im 17. Jahrhundert im Zuge der
Entsakralisierung der Malerei abgelçst wurde. Auch an Versuchen einer
staatlichen Subventionierung des k
nstlerischen Schaffens hat es nicht ge-
fehlt, doch haben sich beide Ans
tze in der modernen Massengesellschaft



Thomas Dreier und Georg Nolte

46

bislang als unzureichend erwiesen. Eine zumindest auf den ersten Blick in-
teressante alternative Strategie stellt hingegen die »Open Content»-Bewe-
gung dar. Hier werden Inhalte rechte- und kostenfrei zur Verf
gung gestellt
und die Anreize von außerhalb des Urheberrechts bezogen. Darauf wird
noch zur
ckzukommen sein.

3. Das geltende deutsche Urheberrechtsgesetz

Auch wenn man im Zeitalter des Internets etwas anderes vermuten kçnnte,
ist das Urheberrecht doch nach wie vor eine Sache der einzelnen nationalen
Gesetzgeber. Es gibt also kein Welturheberrecht. Auch innerhalb der EU
existiert kein gemeinschaftsweites Urheberrecht, sondern allein eine Viel-
zahl nationaler Gesetze. Im Hinblick auf den GemeinsamenMarkt sind diese
jedoch in wesentlichen Teilen durch Richtlinien harmonisiert. EU-B
rger
m
ssen in Deutschland wie Inl
nder behandelt werden. Im �brigen genie-
ßen Ausl
nder im Inland aufgrund internationaler Konventionen den glei-
chen Schutz wie Inl
nder sowie einen durch die Konventionen festgelegen
Mindestschutz. Diese Konventionen sind insbesondere die Berner �berein-
kunft und das Abkommen 
ber handelsbezogene Aspekte der Rechte des
geistigen Eigentums (�bereinkommen 
ber handelsbezogene Aspekte des
Geistigen Eigentums, TRIPS) im Rahmen des Welthandelsabkommens.1

Mit der digitalen Problematik befassen sich der WIPO Copyright Treaty
(WCT) und der WIPO Performers and Phonograms Treaty (WPPT). Gro-
ße Unterschiede zwischen den Rechtsordnungen der einzelnen Staaten be-
stehen schließlich in der Frage, welches Gericht bei grenz
berschreitenden
Sachverhalten zust
ndig ist und nach dem Recht welchen Staates ein kon-
kreter grenz
berschreitender Streitfall beurteilt wird. Lediglich innerhalb
der EG hat die Europ
ische Gerichtsstands- und Vollstreckungsverordnung
(EuGVVO) die Frage der Zust
ndigkeit und Vollstreckung ausl
ndischer
Urteile vereinheitlicht.
Betrachtet man nun das geltende deutsche Urheberrechts aus dem Jahr

1965 (UrhG), so sch
tzt es sowohl die Urheber als auch diejenigen, die als
aus
bende K
nstler oder aufgrund ihrer kaufm
nnisch-organisatorischen
T
tigkeit etwa als Tontr
gerhersteller, Sendeunternehmen und Filmherstel-
ler zum Kulturschaffen beitragen (Inhaber so genannter Nachbarrechte). Ein
solches Nachbarrecht genießen im deutschen Urheberrechtsgesetz im Wei-
teren auch die Verfasser wissenschaftlicher Schriften, die Herausgeber nach-
gelassener Werke, Fotografen f
r ihre nicht schon urheberrechtlich ge-
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sch
tzten, wenig schçpferischen Fotos, und neuerdings auch die Hersteller
von Datenbanken, die mit ihren Investitionen gesch
tzt werden, die sie zur
Erstellung der Datenbank aufgewandt haben.
Anders als das Eigentum an kçrperlichen Sachen ist das Urheberrecht

zeitlich nicht unbeschr
nkt. Die Dauer des urheberrechtlichen Schutzes be-
tr
gt seit einer Harmonisierung innerhalb der EU im Jahre 1995, der sich

brigens auch die USA angeschlossen haben, 70 Jahre nach dem Tod des –
letzten 
berlebenden – Urhebers. Weltweit gilt ansonsten in der Regel je-
doch eine nur 50-j
hrige Schutzfrist. Inhaber von Nachbarrechten genießen
Schutz hingegen zumeist nur 50 Jahre nach erster Verçffentlichung bzw.
erster çffentlicher Wiedergabe des betreffenden Schutzgegenstandes.
Nach Ablauf der Schutzfrist wird der gesch
tzte Gegenstand gemeinfrei,
das heißt, er kann ohne Zustimmung des seinerzeitigen Urhebers oder sons-
tigen Rechteinhabers verg
tungsfrei benutzt und auch bearbeitet werden.
�berlegungen, die Nutzung f
r eine weitere begrenzte Zeit geb
hren-
pflichtig zu machen, um mit den auf diese Weise eingenommenen Geldern
junge K
nstler zu fçrdern (so genannter »Goethegroschen«), sind zwar im-
mer wieder in der nationalen und teils auch internationalen Diskussion, ha-
ben sich bislang jedoch nicht durchsetzen kçnnen.
Zu den vom Urheberrecht gesch
tzten Werken gehçren neben den tra-

ditionellen Gattungen von Literatur, Musik, Foto und Film inzwischen auch
Computerprogramme und Datenbanken. Der Katalog ist nicht abschlie-
ßend. F
r die Schutzf
higkeit entscheidend ist vielmehr, dass es sich um
eine so genannte »persçnlich geistige Schçpfung« handelt. Absolute Neuheit
ist dazu nicht erforderlich, es reicht aus, dass sich ein Werk hinreichend vom
vorbekannten Formenschatz abhebt (so genannte Schçpfungshçhe oder
Originalit
t). Die Entscheidung dar
ber obliegt den Gerichten in jedem
Einzelfall. Gesch
tzt ist vor allem die Form eines Werkes, nicht hingegen
die Idee oder etwa ein bestimmter Stil. Zwar kçnnen auch inhaltliche Ele-
mente den Schutz begr
nden, doch d
rfen Elemente, die der Allgemeinheit
f
r weiteres Schaffen zug
nglich bleiben m
ssen, nicht monopolisiert wer-
den.Weiterhin ist, wie bereits erl
utert, zwischen dem gesch
tzten geistigen
Werk zum einen und dem kçrperlichen Gegenstand (zum Beispiel einem
Buch), das dieses verkçrpert, zum anderen zu unterscheiden.
Urheber ist grunds
tzlich der Schçpfer des Werkes (§ 7 UrhG), nach

deutscher Vorstellung also immer eine nat
rliche Person. Juristische Per-
sonen, auch Arbeit- und Auftraggeber, kçnnen daher allenfalls vom ur-
spr
nglichen Schçpfer abgeleitete Nutzungsrechte innehaben. Das gilt
grunds
tzlich auch in Arbeits- und Dienstverh
ltnissen, wenngleich das Ge-
setz den Erwerb von Nutzungsrechten durch den Arbeit- oder Dienstgeber
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– insbesondere bei Computerprogrammen – auch erleichtert. Lediglich die
genannten Nachbarrechte f
r die Erbringer kaufm
nnisch-organisatorischer
bzw. investitionsintensiver Leistungen kçnnen sowohl nat
rlichen wie ju-
ristischen Personen zustehen. Sind mehrere Urheber an der Schçpfung eines
Werkes beteiligt und lassen sich deren Anteile am gemeinsamen Werk nicht
gesondert vertreten, so sind die Schçpfer Miturheber an dem einen, gemein-
sam geschaffenenWerk (§ 8 UrhG). Werden mehrere, zun
chst unabh
ngig
voneinander geschaffene Werke zur gemeinsamen Auswertung verbunden,
so greift dagegen § 9 UrhG, und f
r Filmwerke enthalten die §§ 88, 89
UrhG Sonderregelungen, die den Filmproduzenten die Herstellung und
Auswertung des fertigen Filmes ermçglichen sollen.
Kern des urheberrechtlichen Schutzes sind dann zum einen die persçn-

lichkeitsrechtlichen Belange des Urhebers, insbesondere also das Verçffent-
lichungs-, das Namensnennungs- und das Recht auf Werkintegrit
t
(§§ 12–14 UrhG). Auf diese Rechte kçnnen Urheber zumindest in ihrem
Kern zwar nicht g
nzlich verzichten, doch sind die ideellen Belange der
Urheber regelm
ßig mit den legitimen Interessen der Werknutzer abzuw
-
gen. Zum anderen werden die vermçgensrechtlichen Interessen der Urhe-
ber durch die Ausschließlichkeitsrechte gesch
tzt. Diese umfassen die kçr-
perliche wie die unkçrperliche Verwertung (§ 15 Abs. 1 und 2 UrhG). Mit
dem Recht der Vervielf
ltigung (§ 16 UrhG), Verbreitung (§ 17 UrhG),
Sendung (§ 20 UrhG) und jeder çffentlichen Wiedergabe (§§ 19, 20 und
21 UrhG) einschließlich der Zurverf
gungstellung seiner Werke zum Abruf
im Netz (§ 19a UrhG) kommt dem Urheber damit eine umfassende recht-
liche Kontrollmçglichkeit zu. Zul
ssig ist von einigen Ausnahmen abge-
sehen zwar die Anfertigung einer Bearbeitung, doch bedarf deren Verwer-
tung ebenfalls der Zustimmung des Urhebers (§ 23 UrhG) unabh
ngig
davon, dass die Bearbeitung selbst wiederum – wie etwa die �bersetzung
eines Romans – ein urheberrechtlich schutzf
higes Werk darstellen mag. Im
schutzfreien Raum bewegt sich ein Schçpfer erst dann, wenn er sich von
fremden Werken lediglich inspirieren l
sst, und wenn bei einer Anlehnung
an zuvor bestehende Werke deren Z
ge im neuen Werk verblassen (so ge-
nannte freie Benutzung, § 24 UrhG).
Der ausschließliche Schutz ist, wie oben unter Ziff. 2 bereits ausgef
hrt,

freilich nicht grenzenlos. Neben der bereits genannten zeitlichen Beschr
n-
kung und der Zul
ssigkeit der freien Benutzung sind die Ausschließlichkeits-
befugnisse des Urhebers mit R
cksicht auf sonstige Allgemeininteressen zum
Beispiel der freien Berichterstattung, der geistigen Auseinandersetzung, der
Rechtspflege und çffentlichen Sicherheit durch so genannte Schranken-
bestimmungen beschr
nkt (§§ 44a ff. UrhG). Die Schranken kçnnen eine
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bestimmte Nutzung erlaubnis- und verg
tungsfrei stellen (so etwa die
Schranken der Berichterstattung und des Zitatrechts), oder aber die Erlaub-
nispflicht beseitigen und den Rechteinhabern dennoch einen Verg
tungs-
anspruch belassen. Letztere Lçsung w
hlt der Gesetzgeber vor allem in F
llen
des Marktversagens; ein Beispiel hierf
r ist die Leerkassetten-, Ger
te- und
Betreiberabgabe (§§ 54 ff. UrhG) als Ausgleich f
r die zul
ssige Vervielf
lti-
gung zum privaten Gebrauch (so genannte Privatkopie). Da sie die Fein-
abstimmung zwischen Ausschließlichkeitsrechten der Rechteinhaber und
Zugangs- und Nutzungsinteressen der Nutzer vornehmen, kommt den ur-
heberrechtlichen Schrankenbestimmungen eine entscheidende Rolle zu.
Hier entscheidet sich letztlich, was im Einzelnen zul
ssig ist und was nicht
oder zumindest nicht ohne Zahlung einer angemessenen Verg
tung. Aller-
dings sind hierbei sowohl der Gesetzgeber als auch die Gerichte in ihrem
Handlungs- und Entscheidungsspielraum nicht g
nzlich frei. Denn die
Rechtsordnung erachtet das Urheberrecht f
r so wichtig, dass es durch
die Eigentumsgarantie der Verfassung (Art. 14 GG) gesch
tzt ist. Dagegen
kann sich der Endnutzer auf kein vergleichbares Grundrecht berufen. Zu
seinen Gunsten wirken lediglich mittelbar die Grundrechte der Freiheit
von Forschung, Wissenschaft und Kunst (Art. 5 GG) sowie das Grundrecht
der Informationsfreiheit (Art. 10 EMRK). Zwar unterliegt das Eigentum der
Sozialbindung, doch hat der Gesetzgeber nach der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts daf
r zu sorgen, dass der Urheber grunds
tzlich an den
Ertr
gen aus der Verwertung seiner Werke beteiligt wird. Das hat zum einen
zur Folge, dass der Gesetzgeber den Umfang des urheberrechtlichen Schutzes
in den letzten Jahrzehnten zunehmend erweitert hat, in dem rechtspoliti-
schen Glauben, nur ein starker Schutz sei besonders innovationsfçrdernd.
Zum anderen sind auch die Gerichte zur
ckhaltend, wenn es darauf an-
kommt, Schrankenbestimmungen erweiternd auszulegen. Eine weitere Ein-
schr
nkung ergibt sich aus internationalem Recht. Danach haben sowohl der
nationale Gesetzgeber wie auch die nationalen Gerichte zu ber
cksichtigen,
dass Schrankenbestimmungen nach dem so genannten Dreistufentest (Art. 13
TRIPS, und bereits f
r das Vervielf
ltigungsrecht Art. 9 Abs. 2 RB�) auf
bestimmte Sonderf
lle beschr
nkt sein m
ssen, die weder die normale Ver-
wertung der Werke beeintr
chtigen, noch die berechtigten Interessen der
Urheber unzumutbar verletzen d
rfen.
Im Weiteren enth
lt das UrhG eine Reihe von Bestimmungen 
ber die

Einr
umung und �bertragung von Nutzungsrechten (§§ 31 ff. UrhG). In
der Praxis wird dies zumeist als Lizenzeinr
umung bezeichnet. Solche Li-
zenzen kçnnen exklusiv oder nichtexklusiv erteilt werden. Sie kçnnen zeit-
lich, inhaltlich und im internationalen Bereich – innerhalb der EU allerdings
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mit gewissen Einschr
nkungen – auch r
umlich beschr
nkt vergeben wer-
den. Die Rechte dienen insoweit einer Steuerung der Verwertung zumeist
mit dem Ziel der Maximierung des Verwertungserlçses. So kann der Ur-
heber die �bersetzungsrechte an seinem Werk nach L
ndern getrennt ver-
geben und auch dies wiederum nach Hardcover- und nach Taschenbuch-
ausgaben, oder der Filmproduzent seinen Film zun
chst im Kino zeigen, ihn
dann in Form von Kauf-DVDs anbieten, ehe er ihn f
r das Pay-TV, Miet-
kassetten und schließlich das Free-TV anbietet. Die meisten der gesetzlichen
Bestimmungen sind jedoch – wie insbesondere die im Verlagsgesetz von
1901 enthaltenen Bestimmungen – dispositiver Natur, sie kçnnen also
im Wege vertraglicher Vereinbarung abge
ndert werden. Einige wenige
Vorschriften zum Schutz der Urheber gegen
ber den Verlegern und Pro-
duzenten ihrer Werke sind jedoch unabdingbar. Dazu z
hlen vor allem die
Unwirksamkeit der �bertragung von Nutzungsrechten in Bezug auf solche
Nutzungsarten, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses technisch neu und
in ihrem wirtschaftlichen Potential unbekannt waren (§ 31 Abs. 4 UrhG). In
solchen F
llen (etwa Fernsehen gegen
ber Film; Video gegen
ber Fernse-
hen und digitale Nutzung gegen
ber Videonutzung) ist also selbst dann
nachzulizenzieren, wenn dem Produzenten im urspr
nglichen Vertrag
alle Rechte f
r die Gesamtlaufzeit des Urhebers 
bertragen werden sollten.
Aufgrund des Gesetzes zur St
rkung der vertraglichen Stellung von Urhe-
bern und aus
benden K
nstlern aus dem Jahr 2002 kçnnen Urheber auf ihre
Anspr
che auf eine angemessene Verg
tung wie auch auf den Nachforde-
rungsanspruch bei unerwartetem Erfolg des Werkes vertraglich nicht ver-
zichten (§§ 32, 32a und 32b UrhG). Eine gewisse Schutzfunktion enth
lt
auch die so genannte Zweck
bertragungsregel, nach der ein Produzent vom
Urheber Rechte nur in dem Umfang erwirbt, wie er sie f
r die Zwecke der
vertraglich anvisierten Verwertung auch tats
chlich bençtigt. Will der Pro-
duzent mehr Rechte – also etwa ein Verleger 
ber das Verlagsrecht hinaus
auch die Verfilmungsrechte – so ist dies im Vertrag ausdr
cklich festzuhalten
(§ 31 Abs. 5 UrhG). Wo eine individuelle Rechtswahrnehmung ausscheidet,
werden die Rechte einer Vielzahl von Urhebern f
r eine Vielzahl von Nut-
zungen kollektiv durch so genannte Verwertungsgesellschaften wahrgenom-
men, deren bekannteste in Deutschland die GEMA ist. Angesichts ihrer
rechtlich anerkannten faktischenMonopolstellung unterliegen Verwertungs-
gesellschaften einem Wahrnehmungs- und Kontrahierungszwang, das heißt
sie sind verpflichtet, die Rechte der Urheber wahrzunehmen, wenn diese das
w
nschen, und sie m
ssen zugleich jedem Nutzer die Rechte einr
umen,
der die von der Verwertungsgesellschaft geforderte Verg
tung zu zahlen be-
reit ist. Dar
ber hinaus unterstehen die Verwertungsgesellschaften der Auf-
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sicht durch das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA). Bei Streit 
ber
Nutzungsbedingungen und die von den Verwertungsgesellschaften geforder-
ten Tarife entscheiden die Gerichte; schon zuvor kann der Verwerter mit der
Nutzung beginnen, wenn er die geforderte Verg
tung hinterlegt.
Wer ein fremdes Werk oder eine fremde gesch
tzte Leistung verwertet,

ohne hierzu die Erlaubnis des Rechteinhabers zu haben (das schließt den Fall
einer Nutzung ein, die den Umfang der vertraglichen Nutzungsbefugnis

berschreitet) oder ohne hierzu durch eine Schrankenbestimmung gedeckt
zu sein, der verletzt die fremden Urheberrechte. Der Rechteinhaber kann
den Verletzer dann zum einen auf Unterlassung verklagen und die Besei-
tigung verletzender Exemplare verlangen. Insoweit haftet auch der Betriebs-
inhaber persçnlich. Die Anspr
che auf Unterlassung und Beseitigung setzen
kein Verschulden voraus. Auch ein etwaiger guter Glaube sch
tzt den Ver-
letzer fremder Rechte nicht vor der Haftung. Daher ist jeder Nutzer zur
sorgf
ltigen Pr
fung der Rechtekette verpflichtet, aus der er seine eigene
Berechtigung ableitet. Gegen
ber Anspr
chen Dritter sichern sich Verwer-
ter in der Praxis regelm
ßig durch so genannte Freistellungsklauseln ab, das
heißt derjenige, der Rechte 
bertr
gt, verpflichtet sich, f
r etwaige Sch
den
aufzukommen, die demNutzer aus der Inanspruchnahme durch den wahren
Rechteinhaber entstehen. Da konkrete Einbußen und ein verletzungs-
bedingt entgangener Gewinn nur in seltenen F
llen nachweisbar sind,
kommt in der Praxis regelm
ßig die so genannte Lizenzanalogie in Betracht,
das heißt der Verletzer hat den Betrag zu zahlen, den er als ordnungsgem
ßer
Lizenznehmer f
r die Nutzung h
tte zahlen m
ssen. Ein dar
ber hinaus
gehender Strafzuschlag ist von der Rechtsprechung zwar f
r die Verletzung
von Persçnlichkeitsrechten durch Massenmedien, noch nicht jedoch f
r
Urheberrechtsverletzungen anerkannt. Bei der Verletzung ideeller Interes-
sen kommt auch ein Schadensersatz f
r den Schaden in Betracht, der nicht
vermçgensrechtlicher Natur ist (§ 97 Abs. 2 UrhG). Ohne Verschulden he-
rauszugeben ist weiterhin die so genannte Bereicherung, also dasjenige, was
der Verletzer durch die rechtswidrige Verwertung erlangt hat (§ 97 Abs. 3
UrhG i.V.m. §§ 812 ff. BGB). In der Regel ist auch das der Betrag, der f
r
eine ordnungsgem
ße Benutzung des betreffenden gesch
tzten Werkes
normalerweise gezahlt wird. Bei Verschulden hat der Verletzer Schadens-
ersatz zu leisten (§ 97 Abs. 1 UrhG). Schließlich sieht das UrhG Mçglich-
keiten der Grenzbeschlagnahme verletzender Waren (§ 101b UrhG) und
Auskunftsanspr
che (§ 101a UrhG) sowie allgemeine Auskunftsanspr
che
vor. Die strafrechtliche Sanktionierung von Urheberrechtsverletzungen
(§§ 106 ff. UrhG) spielt in der Praxis jedoch allenfalls in F
llen gewerbsm
ßi-
ger Verletzung (so genannte Piraterie) eine Rolle.
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Im Zuge der Umsetzung der EU-Richtlinie 2001/29/EG zumUrheber-
recht in der Informationsgesellschaft durch das Gesetz zur Regelung des
Urheberrechts in der Informationsgesellschaft vom 10.9.20032 gew
hrt
das UrhG jetzt 
berdies einen rechtlichen Schutz technischer Schutzmecha-
nismen gegen deren unbefugte Umgehung. Zugleich besteht ein Schutz
gegen die Entfernung oder auch nur Ver
nderung von Informationen,
die f
r die Rechtewahrnehmung erforderlich sind (§§ 95a ff. UrhG).3 Le-
diglich f
r Computerprogramme besteht aus historischen Gr
nden einst-
weilen eine allerdings in wesentlichen Z
gen vergleichbare Sonderregelung
(§ 69 f Abs. 2 UrhG).

4. Gr�nde f�r den urheberrechtlichen Schutz

In recht 
hnlicher Form hat das deutsche Urheberrechtsgesetz bereits seit der
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert bestanden. Das jetzige Gesetz hat in
den rund f
nfzig Jahren seines Bestehens lediglich punktuelle �nderungen
erfahren, um auf die technische Entwicklung der Vervielf
ltigungs- und
Kommunikationstechnologien zu reagieren. Das Urheberrecht hat dabei
bislang weniger gestaltend gewirkt als vielmehr auf die Herausforderungen
durch die neuen Technologien – genauer auf die wirtschaftlichen �nderun-
gen, zu denen die technischen Neuerungen gef
hrt haben – reagiert. So
konnten bislang alle neuen Technologien im Grunde recht problemlos
ins Urheberrecht integriert werden, von den ersten Musikwalzen 
ber
die Schallplatte und den Film bis hin zum Fernsehen. Im Großen und Gan-
zen hat das Urheberrecht diese Aufgaben sowohl auf nationaler, als auch auf
europ
ischer und auf internationaler Ebene recht gut bew
ltigt.
Aus historischer R
ckschau hat dann jedoch ein Paradigmenwechsel da-

durch stattgefunden, dass mit dem Tonband, sp
ter auch demVideorecorder
und dem Fotokopierger
t erstmals der Endnutzer in die Lage versetzt wurde,
das Werkexemplar, das er zum Werkgenuss bençtigt, selbst herzustellen.
Digitalisierung und Vernetzung haben diese Mçglichkeit letztlich nur in
einem zuvor nicht gekannten Ausmaß vergrçßert, beschleunigt und urhe-
berrechtlich gesch
tzte Werke und Leistungen auch auf Distanz hin prob-
lemlos verf
gbar gemacht. Damit ger
t nicht nur die wirtschaftliche
Grundlage der Herstellung von Werken und Leistungen durcheinander,
sondern es wandeln sich auch traditionelle Vertriebswege, wie etwa derje-
nige 
ber den Buchhandel durch digitale Privatkopien, Print-on-Demand
oder schlicht das Angebot von Werken online. Auch die Aufgaben der
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Bibliotheken, die im 19. Jahrhundert zur Schließung von Versorgungs-
l
cken aufgebaut wurden, 
ndern sich grundlegend, tritt doch die Biblio-
thek mit ihrem Onlineangebot zunehmend in direkte Konkurrenz zu den
Verlegern der in der Bibliothek vorr
tig gehaltenen und zug
nglich ge-
machten Werke. Der Content-Provider der heutigen Urheberrechtsindus-
trie kann nicht mehr mit dem mittellosen Autor verglichen werden, wie er
in Spitzwegs »Armen Poeten« (1839) verewigt ist. Standen zu Beginn der
Urheberrechtsentwicklung ideengeschichtlich die persçnlichen Interessen
der Urheber bzw. zugleich, wenn nicht gar zuerst die Interessen der Ver-
leger im Vordergrund, so geht es zunehmend darum, welche Bedeutung das
Urheberecht imRahmen der Informationsindustrie insgesamt f
r die Volks-
wirtschaft hat. Das Urheberrecht ist heute zu einem wichtigen Steuerungs-
instrument der Informationsgesellschaft geworden. Derartige Wandlungen
sind jedoch immer mit Umbr
chen, Friktionen und h
ufig dem Bestreben
verbunden, an Bestehendem festzuhalten. Zumindest ergibt sich im �ber-
gang des »noch immer« zum »noch nicht« eine Situation des Nebeneinanders
traditioneller und neuer Auswertungsformen. So stehen Bereiche, in denen
auf das Papier als Informationstr
ger l
ngst verzichtet wird, und traditionel-
ler Literaturbetrieb heute – und sicherlich auch noch einige Zeit – neben-
einander. Das aber verlangt dem Urheberrechtssystem eine Parallelit
t von
Lçsungen ab, die zum einen der traditionellen, analogen und zugleich der
neuen Verwertung in digitaler Form gerecht werden.
Um diese anstehenden Probleme zu lçsen oder doch zumindest besser zu

verstehen, bedarf es vorab jedoch einer R
ckbesinnung auf die eigentlichen
Gr
nde f
r den urheberrechtlichen Schutz. Die unterschiedlichen Ar-
gumentationsmuster zur Legitimation des Urheberschutzes lassen sich im
Wesentlichen in zwei Strçmungen unterteilen. Anh
nger einer naturrecht-
lichen Fundierung des Urheberrechts – welche weitgehend der Konzeption
des heutigen Urheberrechtsgesetztes zugrunde liegt – verstehen das Urhe-
berrecht noch immer als Naturgegebenheit und Menschenrecht, welches
durch die Gesetzgebung nur seine Anerkennung und Ausgestaltung findet.
Demgegen
ber verstehen Anh
nger utilitaristischer Begr
ndungsmuster die
Befugnisse der Urheber nicht als vorstaatliche Grunds
tze, sondern als vom
Staat zur Verfolgung bestimmter w
nschenswerter Ziele verliehene Rechte.
Naturrechtliche Begr
ndungsans
tze greifen vor allem auf die von John

Locke im Hinblick auf die Legitimation von Sacheigentum entwickelte Ar-
beitstheorie zur
ck. Der pr
gnante Gedanke, dass der Mensch sich durch
ihn bearbeitete Gegenst
nde zu eigen macht und ihm daher an dem Ergebnis
seiner Arbeit ein Eigentumsrecht zustehe, ließ sich gut auf schçpferische
Leistungen 
bertragen. Da dem Urheber das Recht an seinen Kr
ften
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und an seiner eigenen Persçnlichkeit zukommt, m
ssen ihm auch die Rech-
te an dem auf seiner schçpferischen Leistung beruhendenWerk zukommen.
�hnlich l
sst sich nach dem Gebot »Jedem das Seine« argumentieren, dass
der im Werk verobjektivierte Geist nichts anderes als ein abgelçster Teil des
individuellen Geistes sei und daher dem Urheber von Natur her ebenso
gehçre wie dieser selbst. Der Urheber d
rfe daher von seinen »geistigen
Kindern« nicht getrennt werden. Ohne R
ckgriff auf ein vorgegebenes Na-
turrecht l
sst sich die Legitimation des Urheberrechts schließlich aus der
allgemeinen Gerechtigkeitserw
gung herleiten, dass der Urheber f
r seine
Leistung angemessen zu entlohnen ist. Es widerspr
che dem nat
rlichen
Gerechtigkeitsgef
hl, sollte ein Dritter die Frucht der Arbeit eines anderen
f
r den eigenen wirtschaftlichen Vorteil verwerten d
rfen und der eigent-
liche Urheber dabei leer ausgehen. �hnlich ließe sich auch bez
glich der
Leistungen der Urheberrechtsindustrie argumentieren. So wie das Urheber-
recht den Lebensunterhalt der geistig Schaffenden gew
hrleisten soll (Ali-
mentationsfunktion), bedarf es des Urheberrechts, um in die Produktion
geistiger G
ter get
tigte Investitionen amortisieren zu kçnnen (Amortisa-
tionsfunktion). Diese Konzeptionen liegen vor allem den kontinentaleuro-
p
ischen Urheberrechtsgesetzen zugrunde.
Ebenfalls naturrechtlich, jedoch unter Betonung nicht des Urheberschut-

zes, sondern umgekehrt der Informationsfreiheit argumentiert dagegen eine
Begr
ndungsweise, die in j
ngster Zeit erheblich an Einfluss gewonnen hat.
Ihr Hauptargument zugunsten einer mitunter recht weitgehenden Be-
schr
nkung des Urheberrechts geht davon aus, dass die Allgemeinheit einen
Anspruch auf Zugang und Nutzung neu geschaffener Werke habe. Begr
n-
det wird dies damit, dass neueWerke regelm
ßig nicht losgelçst vom umge-
benden Kulturkreis allein auf dem eigenpersçnlichen Schaffen des Urhebers
beruhen, sondern der einzelne Schaffende regelm
ßig auf allgemeinem Kul-
turgut und Leistungen vorschaffender Urheber aufbaue. Insbesondere m
sse
der Urheber dort im Interesse der Allgemeinheit freien Zugang zu seinen
Werken gew
hren, wo dies unmittelbar der Fçrderung der geistigen und
kulturellen Werte diene, die Grundlage f
r sein Werkschaffen sind. Erg
n-
zend wird darauf hingewiesen, dass es zu dem Wesen von Geisteswerken
gehçre, aus dem privaten Bereich des Urhebers in das allgemeine Gesell-
schaftsleben hin
ber zu treten. Durch seine Rezeption verliere das Werk im
Laufe der Zeit seinen Charakter als Individualgut und werde zu einem Kul-
turgut.
Demgegen
ber stellen utilitaristische Begr
ndungsmuster das Fun-

dament vor allem der angloamerikanischen Urheberrechtstradition dar.
So heißt es denn in der US-amerikanischen Verfassung: »The Congress shall
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have the power […] to promote the progress of science and useful arts, by
securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to
their respective writings and discoveries.« Danach kommt dem Urheber-
recht in erster Linie die Funktion zu, dem Allgemeininteresse am wirtschaft-
lichen, geistigen und kulturellen Fortschritt zu dienen. Dem Urheber soll
durch die Verleihung von Ausschließlichkeitsrechten ein Anreiz geschaffen
werden, zumWohle der Allgemeinheit schçpferisch t
tig zu werden. Dabei
gebietet das Allgemeinwohl zum einen, den Urheber f
r seine Leistungen zu
belohnen um Anreize zu kreativen T
tigkeiten zu schaffen, und liefert zum
anderen aber auch das Hauptargument f
r eine Beschr
nkung des Urheber-
rechts. Hier wird das optimale Gleichgewicht in j
ngerer Zeit vor allem mit
der Methode der çkonomischen Analyse des Rechts zu ermitteln gesucht.
Diese zun
chst im Bereich des Haftungsrechts entwickelte Methode, die
rechtliche Regelungen auf ihre çkonomische Effizienz untersucht, hat
sich auf dem Gebiet des geistigen Eigentums vor allem mit der Frage befasst,
unter welchen Voraussetzungen Patentschutz zu gew
hren ist und wie ein
Patentschutz ausgestaltet sein muss, um mçglichst effizient f
r Innovationen
zu sorgen. Im Urheberrecht vermag diese Theorie vor allem dort zu brauch-
baren Ergebnissen zu kommen, wo es sich um den Schutz funktionaler oder
technischer Schutzgegenst
nde wie Computerprogramme, Datenbanken
oder Informationsprodukte und Dienstleistungen handelt. Dagegen vermag
sie außerçkonomische Kriterien der Schçpfung, nicht-monet
re Anreize
sowie kulturelle Gesichtspunkte und nicht zuletzt grunds
tzliche Fragen
der Verteilungsgerechtigkeit wenn 
berhaupt so nur sehr schwer zu erfassen
und folglich auch nicht zu ber
cksichtigen. Dennoch l
sst sich zeigen, dass
das Urheberrecht als solches çkonomisch sinnvoll ist. Weit weniger eindeu-
tig l
sst sich hingegen die Frage beantworten, welches Maß an urheberrecht-
lichem Schutz aus çkonomischer Sicht optimal ist. Und hier scheiden sich
die wirtschaftswissenschaftlichen Geister. W
hrend ein »neoklassischer« An-
satz im Vertrauen auf den Markt die Gew
hrung mçglichst weitreichender
Ausschließlichkeitsrechte bef
rwortet, fordern andere, die Ausschließlich-
keitsrechte gerade so zu bemessen, dass gerade noch gen
gend Anreizwir-
kung besteht, gleichzeitig aber vorhandene geistige G
ter mçglichst optimal
genutzt werden kçnnen.
�berblickt man diese unterschiedlichen Begr
ndungsans
tze, so wird er-

kennbar, dass von 
hnlichen Ausgangspunkten durchaus unterschiedliche
Schl
sse gezogen werden. So finden sich Bef
rworter starker und mçglichst
umfassender Ausschließlichkeitsrechte sowohl unter denjenigen, die sich na-
turrechtlich auf den Schutz des Urhebers als Person berufen, wie auch unter
denen, die das Urheberrecht rein utilitaristisch als ein Instrument der Wohl-
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fahrtssteigerung sehen. Umgekehrt finden sich Bef
rworter einer mehr oder
minder weitgehenden Beschr
nkung des Urheberrechts sowohl unter de-
nen, die mit kulturellen, außerçkonomischen Erw
gungen zu Felde ziehen,
wie unter denjenigen, die einen R
ckschnitt urheberrechtlicher Befugnisse
mit rein çkonomischen Effizienzerw
gungen zu begr
nden suchen. Sie alle
schlagen – in einem durchaus dissonanten Konzert – jeweils unterschiedli-
che Lçsungen f
r eine »angemessene« Reaktion des Urheberrechts auf die
durch Digitalisierung und Vernetzung gewandelten Kommunikations-
bedingungen vor.

5. Herausforderungen und Wandlungen
durch die digitale Technologie

Welches sind aber nun die fundamentalen Wandlungen, die Digitalisierung
und Vernetzung f
r das traditionelle Urheberrecht mit sich gebracht haben,
dessen Begrifflichkeit und Regelungsgehalt weitgehend an traditionellen
Verwertungsformen des Buchdrucks und der Radiosendung orientiert sind?
Zun
chst hat man – als Folge des durch die massenhafte Verbreitung von

PCs ermçglichten digitalen Kopierens ohne Qualit
tsverlust und zu 
ußerst
geringen Kosten wie auch der durch das Internet und das benutzerfreund-
liche WWW-Format erçffneten weltumspannenden Kommunikations-
mçglichkeiten – vor allem den immensen Kontrollverlust der Rechte-
inhaber 
ber die Nutzung ihrer Werke gesehen. Mit anderen Worten,
man nahm zun
chst vor allem wahr, dass der grçßeren Nutzungsmçglich-
keit auf Seiten der Nutzer ein zunehmender Kontrollverlust auf Seiten der
Urheber und Rechteinhaber entsprach. Dagegen wurde das Potential, wel-
ches die neuen Technologien f
r neue Produkte und Dienstleistungen mit
sich bringen, zun
chst kaum in den Blick genommen.
Die strukturellen Auswirkungen von Digitalisierung und Vernetzung auf

das Urheberrecht reichen jedoch tiefer. Das kann hier nicht in allen Einzel-
heiten diskutiert werden und ist in der Tat auch noch nicht vollst
ndig un-
tersucht. Doch seien zumindest Hinweise auf die folgenden Auswirkungen
gegeben.
Große Schwierigkeiten bereitet die Anwendung des traditionellen Ur-

heberrechts zun
chst aufgrund der Konvergenz der Medien, das heißt des
Zusammenwachsens und der Austauschbarkeit von Computern, Fernseh-
ger
ten und Telefonapparaten, und dem folgend der Gesch
ftsmodelle.
Schon heute finden sich die in einer Tageszeitung enthaltenen Informatio-
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nen weitgehend auch in der vomZeitungsverleger angebotenen Datenbank.
In Zukunft wird sich etwa ein elektronischer Kopienversanddienst nicht
mehr von einem elektronischen Pressespiegeldienst unterscheiden. Vor al-
lem aber verschwimmen die traditionellen Rollen von Urheber, Werkver-
mittler (Verleger), Vertrieb (Groß- und Einzelhandel) sowie Institutionen,
welche nachgeordnet den Zugang offen halten (Bibliotheken, Archive). Im
digitalen Zeitalter kann jeder Autor zugleich Verleger, H
ndler und Archi-
var sein. Die Konvergenz stellt zum einen die Interpretation von Gesetzen,
die im Wesentlichen auf die Nutzung von Werken in einzelnen, deutlich
unterscheidbaren Produkten und Dienstleistungen zugeschnitten waren, vor
erhebliche Probleme. Ist ein elektronischer Pressespiegel noch ein Informa-
tions«blatt«? F
llt ein »Push-Dienst« noch unter den Abruf von Daten? Ist
digitales Webcasting eher mit einer Sendung oder aber einem Datenbank-
abruf zu vergleichen? Und wenn ja warum? Wer ist f
r Rechtsverletzungen
in welchem Umfang verantwortlich, nur der – entfernte – T
ter, oder auch
derjenige, der als Zugangsprovider oder sonstiger Dienstleister – wie etwa
bei den Tauschbçrsen Napster, KaZAa, Grokster u. a. – zur Rechtsverlet-
zung unterst
tzend beitr
gt? Betroffen von der Konvergenz ist zum anderen
auch der Gesetzgeber. Denn dieser kçnnte hier vielfach gar nicht mehr re-
gelnd eingreifen, jedenfalls nicht mehr in differenzierenderWeise.Wo n
m-
lich die Konvergenz die Unterschiede verwischt, verschwinden auch die
Kriterien, an denen eine differenzierende Gesetzgebung ansetzen kçnnte.
Ohnehin erschiene eine Gesetzgebung, die technologiespezifische Unter-
schiede f
r Werknutzungen vorsieht, die sich aus wirtschaftlicher Sicht
weitgehend als gleichwertig darstellen, willk
rlich und w
rde entweder
nicht befolgt werden, oder aber, vielleicht schlimmer noch, die Dienstean-
bieter in technisch schlechtere und wirtschaftlich teurere Lçsungen dr
ngen.
Zugleich ist der Gesetzgebungsprozess schwieriger geworden. Denn auf-
grund der Konvergenz der Medien ist die Urheberrechtsgesetzgebung heute
f
r eine grçßere Zahl gesellschaftlicher Gruppen von Bedeutung als zuvor
im analogen Bereich. Vom UrhG betroffen sind heute neben Urhebern und
traditionellen Rechteverwertern (Verlage, Sendeunternehmen, B
hnen-
betriebe und Filmhersteller) auch Hardwarehersteller, Dienstleistungsanbie-
ter, Telekommunikationsunternehmen und nicht zuletzt die Endnutzer
selbst, die aufgrund der vielf
ltigen Kopier- und Verbreitungsmçglichkeiten
ihrerseits wiederum zuWerkvermittlern werden. Das erschwert zunehmend
eine Konsensbildung zwischen all den neuerdings vom Urheberrecht Be-
troffenen. Zugleich haben Digitalisierung und Vernetzung die Art der
Kommunikation und mithin den Meinungsbildungsprozess ver
ndert, an
dem nun auch diejenigen teilnehmen, die bislang außerhalb der urheber-
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rechtlichen Meinungsbildung gestanden haben. So besteht die Gefahr der
Einigung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner im Sinne entweder eines
zu niedrigen Urheberschutzes oder zu wenig weitreichender Schranken-
bestimmungen. Zugleich droht durch allzu problem- und interessenspezi-
fische Regelungen ein Verlust der Gesetzessystematik.
Ein weiteres bislang ungelçstes Problem besteht darin, dass sich mit der

Mçglichkeit, fremde Werke, die in digitaler Form vorliegen, zu nutzen, der
Charakter des Werkes von einem abgeschlossenen, alleinstehenden Produkt
hin zum Ausgangsmaterial f
r die weitere Informationsgewinnung gewan-
delt hat. Es kommt zu einer regelrechten Kette von Informationsprodukten
und -dienstleistungen, die alle auf bereits vorhandenem Material aufbauen,
das zumeist urheberrechtlich gesch
tzt ist. Aus urheberrechtlicher Sicht be-
darf jedoch jedes Zugreifen auf vorbestehendes gesch
tztes Material der Zu-
stimmung des betreffenden Rechteinhabers, sofern nicht eine besondere
Schrankenbestimmung eingreift. Die Rechtsprechung hat die bestehenden
Schrankenbestimmungen in einigen F
llen bereits zwar behutsam erweitert
und insbesondere den Kopienversand durch Bibliotheken sowie elektro-
nische hausinterne Pressespiegel f
r zul
ssig erachtet. Gleichzeitig aber ver-
sucht sie, die Interessen der Urheber und Rechteinhaber dadurch zu wah-
ren, dass die digitalen Dokumente, f
r die immerhin eine Verg
tung gezahlt
werden muss, f
r Dritte nur in solchen Formaten gespeichert werden d
r-
fen, die nicht automatisch durchsuchbar sind. Andernfalls werde eine Nut-
zungsintensit
t erçffnet, die weit 
ber das hinausgehe, was der Gesetzgeber
seinerzeit habe ermçglichen wollen. Außerhalb dieser engen Schranken
droht jedoch zumindest bei Werken, die – wie eben Informationsprodukte
– aus der Sicht des Nutzers nicht ohne Weiteres durch vergleichbare Werke
anderer Anbieter ersetzbar sind, immer die Gefahr einer Blockierung oder
zumindest 
berhçhter Preise und damit eine Behinderung des Wettbewerbs
f
r die nachgelagerten Informationsprodukte und -dienstleistungen. Eine
optimale Nutzung verhindern zu starke Ausschließlichkeitsrechte auch in
den F
llen, in denen ihre Geltendmachung unverh
ltnism
ßig hohe Trans-
aktionskosten mit sich bringt, wie etwa dort, wo private Nutzungen oder
Nutzungen von geringem kommerziellen Wert individuell von einer Viel-
zahl von Rechteinhabern zu lizenzieren sind. Sofern das Urheberrechts-
gesetz nicht selbst ge
ndert wird, kann lediglich einer bereits eingetretenen
Behinderung mit den Mitteln des Kartellrechts begegnet werden. Insoweit
ist die Frage nach demWissenszugang in ihrem Kern betroffen. Zwar gibt es
in einem System der freien Marktwirtschaft von Missbrauchsf
llen abge-
sehen grunds
tzlich keine Preiskontrolle. Hohe Preise kçnnen den Zugang
zu Informationen und Wissen im Einzelfall aber durchaus behindern. Zwar
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wird es dort zu keinen 
berhçhten Preisen kommen, wo der Anbieter an
einemmçglichst großen Absatz seinerWerke interessiert ist. Dennoch lassen
sich F
lle beobachten, in denen Rechteinhaber Sekund
rverwertungen ih-
rer Werke entweder nur zu besonders hohen Preisen lizenzieren, oder aber
die Versorgung von Folgem
rkten ihrer Produkte erst gar nicht zu lizen-
zieren bereit sind. Das kommt immer dann vor, wenn Rechteinhaber be-
f
rchten, dass ihnen das f
r einen Sekund
rmarkt lizenzierte Produkt in Zu-
kunft auf dem Hauptmarkt ihres Prim
rproduktes Konkurrenz machen
kçnnte. Beispiele finden sich etwa im Printbereich, bei dem die Verleger
bef
rchten, dass die Lizenzierung nachgeordneter Informationsdienste das
Gesch
ft mit den urspr
nglichen Zeitschriften oder Zeitungen beeintr
ch-
tigt, auf denen diese betreffende Informationsdienste aufbauen.
Nicht zuletzt steigt mit den Nutzungsmçglichkeiten nicht nur das

Angebot, sondern auch die Nachfrage nach Informationen in elektro-
nischer Form. Das f
hrt zu einer allgemeinen Informations
berflutung.
Aus dieser vermçgen vielleicht die immer m
chtiger werdenden Such-
maschinen zu f
hren. Allerdings d
rfen diese aus Gr
nden des Urheber-
schutzes 
ber den reinen Nachweis von Fundstellen nicht nennenswert
hinausgehen. Die Informationsflut setzt zugleich vor allem den Bereich
der wissenschaftlichen Fachverçffentlichungen unter Druck. Nicht nur
werden die einzelnen Ausgaben naturwissenschaftlicher Zeitschriften um-
fangreicher, sondern es steigt auch die Zahl von Publikationen proportional
zum exponentiell steigenden Wissen. Hier besteht ein »Teufelskreis« (so ge-
nannte journal crisis): je teurer wissenschaftliche Zeitschriften werden, desto
weniger Institutionen kçnnen es sich leisten, sie zu abonnieren. Je weniger
Abonnenten ein Journal jedoch hat, desto teurer wird es wiederum. Die
Wirkung dieses Teufelskreises wird noch dadurch verst
rkt, dass immer
mehr Abonnenten vom Print- zum digitalen Medium wechseln und so
– ob sie es wollen oder nicht – die St
ckkosten des Papierproduktes weiter
in die Hçhe treiben. Im ung
nstigsten Fall muss eine Zeitschrift dann ihr
Erscheinen einstellen. Dann kann weder in analoger noch in elektronischer
Form auf den Inhalt zugegriffen werden, weil es den betreffenden Inhalt gar
nicht mehr in verçffentlichter Form gibt. Zugleich sehen sich wissenschaft-
liche Bibliotheken angesichts der steigenden Zahl immer spezialisierterer
wissenschaftlicher Zeitschriften schon jetzt nicht mehr in der Lage, ihren
Nutzern ein Informationsangebot im w
nschenswerten Umfang bereit
zu stellen. Letztlich handelt es sich hier um eine Finanzierungsfrage, zu de-
ren Lçsung unter den Stichworten »Open Access Publishing« und »Open
Access Journals« gegenw
rtig eine Reihe alternativer Modelle diskutiert
werden.4
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6. Lçsungsans�tze

Sind nun f
r all diese Probleme Lçsungsans
tze in Sicht? Es soll hier
nur darum gehen, einige Lçsungsans
tze kurz zu umreißen. Eingehender
widmen sich die nachfolgenden Beitr
ge einzelnen Problemkreisen und
Aspekten.
Urheber und Rechteinhaber haben den Gesetzgeber gedr
ngt, dem

wahrgenommenen Kontrollverlust durch eine St
rkung des Urheberrechts
zu begegnen. Dem verst
rkten Schutzbed
rfnis der Prim
rproduzenten ent-
spricht insbesondere der 1996 europaweit eingef
hrte Schutz f
r Datenban-
ken, die f
r Beschaffung, �berpr
fung oder Darstellung des Inhalts »in qua-
litativer oder quantitativer Hinsicht wesentliche Investitionen« erfordern.
Auch die Verpflichtung nationaler Gesetzgeber, rechtlichen Schutz gegen
die Umgehung technischer Schutzmechanismen vorzusehen, entspricht die-
sem Schutzbed
rfnis. Technische Schutzmechanismen (technical protection
measures, TPM) und digitales Rechtemanagement (digital rights manag-
ment, DRM) stellen nicht nur eine weitere Mçglichkeit dar, den vom
Rechteinhaber nicht erlaubten Zugriff unberechtigter Nutzer sowie die
so genannte Schutzrechtspiraterie zu verhindern. Vielmehr wird in einem
durch TPM abgesicherten DRM-System die Mçglichkeit einer effizienten
Abschçpfung der Nachfrage gesehen. Denn in Kombination ermçglichen
TPM und DRM die Diversifizierung des Angebots gesch
tzter Werke und
damit verbunden eine entsprechende Preisdifferenzierung. So kann, um nur
ein Beispiel zu nennen, Musik etwa nur zum einmaligen Anhçren in Form
eines Streams, zum mehrmaligen Anhçren ohne Kopiermçglichkeit in
Form einer kopiergesch
tzten CD, wie schließlich in Form der bislang 
b-
lichen, beliebig oft hçrbaren, nicht kopiergesch
tzten CD zu jeweils unter-
schiedlichen, der ermçglichten Nutzungsintensit
t angemessenen Preisen
angeboten werden. �berdies kçnnen individuelle Nutzungen automatisch
und weit genauer abgerechnet werden als im analogen Bereich, in dem man
angesichts der Fehlens der Informationen, wer wann welches Werk auf wel-
che Weise genutzt hat, auf mehr oder minder pauschalierende Sch
tzungen
angewiesen ist. Nur ein wirksamer Umgehungsschutz, so die Argumenta-
tion, kçnne daher einen Anreiz f
r die Entwicklung entsprechend differen-
zierender TPM und DRM darstellen.5

Dagegen sehen Endnutzer vor allem die Gefahren von TPM und DRM.
Zum einen werden durch sie bislang frei zug
ngliche Informationen zuneh-
mend monopolisiert. Denn technische Zugangskontrollen und die digitale
Aufzeichnung des Umfangs jeder einzelnen Werknutzung d
rften in Zu-
kunft zumindest den Zugang bzw. die Nutzung derjenigen Werke verteu-
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ern, die bislang kostenfrei zug
nglich waren oder es noch sind. Zum anderen
gehen TPM, die ja nicht zwischen rechtswidrigen und rechtm
ßigen Nut-
zungen unterscheiden kçnnen, faktisch weit 
ber dasjenige hinaus, was nach
demWillen des Gesetzgebers monopolisierbar sein soll. Folglich sehen End-
nutzer hier ein »Wegschließen« von Informationen bzw. eine Spaltung der
Gesellschaft in solche Nutzer, die sich den Zugang zu Informationen leisten
und solche, die ihn sich nicht leisten kçnnen. �berdies sehen Endnutzer
bereits in der Anwendung des bisherigen Rechts und erst recht in dessen
St
rkung eine erhebliche Ausdehnung des Urheberrechts in den bislang ur-
heberrechtsfreien privaten Bereich hinein. Denn im analogen Bereich ist das
Lesen eines Buches ebenso wenig einem Verbotsrecht unterworfen wie das
Betrachten eines Filmes. Erfolgt die Nutzung desselben gesch
tzten Werkes
jedoch mittels eines digitalen Datensatzes, so liegen in den damit verbun-
denen Vervielf
ltigungshandlungen – vorbehaltlich diesbez
glicher Schran-
kenbestimmung – dem Urheber bzw. den Rechteinhabern vorbehaltene
Handlungen. Denn es kommt zumindest zu einem Einlesen der Daten
des gesch
tzten Werkes in den Arbeitsspeicher des Computers – wenn
der Nutzer nicht ohnehin eine Kopie auf seiner Festplatte macht. Die Di-
gitalisierung f
hrt also dazu, dass das Urheberrecht neben Handlungen von
Wettbewerbern nun auch solche von Endnutzern regelt und damit den
Kreis derjenigen, die von der Regelungsmaterie des UrhG betroffen sind,
erheblich erweitert. Dem sei folglich gerade durch einen R
ckschnitt des
bestehenden Urheberrechts zu begegnen, um das Gleichgewicht zwischen
Rechteinhabern und Nutzern wieder herzustellen und einen hinreichenden
Vorrat von Werken zu schaffen, auf den der freie – und nach Mçglichkeit
kostenlose – Zugriff mçglich ist (so genannte »commons«). S
mtliche Open
Source-, Open Content- und Open Publishing-Strategien zielen in diese
Richtung. Auch das Creative Commons-Projekt, bei dem Urheber ihre
Werke unter Zur
ckbehaltung einiger weniger Rechte, etwa des Namens-
nennungsrechts oder des Rechts der kommerziellen Verwertung, frei zur
Verf
gung stellen, zielt letztlich in dieselbe Richtung.7

Einer weiteren Anstrengung bedarf es, wie oben unter Ziff. 5 angespro-
chen, im Hinblick auf die Schaffung eines grçßerenWettbewerbs auf M
rk-
ten nachgeordneter Informationsmehrwertprodukte und -dienste. Bislang
setzt das Urheberrecht dem Angebot derartiger Such-, Nachweis- und In-
formationsdienste enge Grenzen, sofern die Inhaber der Rechte an von
Suchdiensten nachgewiesenen und in Informationsdiensten neu zusammen-
gestellten Werken nicht ausdr
cklich zugestimmt haben. So erlaubt, um nur
einige Beispiele zu nennen, das UrhG zwar die Aufnahme in ein eigenes
digitales Archiv, das dann digital jedoch nur nicht-kommerziell oder aber
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lediglich imWege des Papierausdrucks genutzt werden darf. �hnlich hat die
Rechtsprechung das betriebsinterne Angebot elektronischer Pressespiegel
auf solche Bilddateien beschr
nkt, die von den Nutzern nicht automatisch
durchsucht werden kçnnen. Personalisierte Tageszeitungen in Form von
Links und kurzen inhaltlichen Abstracts sind wohl nur solange zul
ssig,
als sie lediglich aufWebseiten verweisen, die frei zug
nglich und nicht durch
technische Schutzmaßnahmen zugangsgesichert sind. Der Weg der Lizen-
zierung erweist sich hier jedoch schon angesichts der ungeheuren Viel-
zahl von Einzelwerken, bei deren Rechteinhaber um Lizenzerteilung
nachgesucht werden m
sste, kaum gangbar. Wenn es hier nicht gelingt,
hinreichende gesetzliche Freir
ume zu schaffen, sind wir in der Informati-
onsgesellschaft »schlecht aufgestellt«. Immerhin ziehen sowohl die EU-
Kommission als auch der Europ
ische Gerichtshof (EuGH) das Kartellrecht
zum Aufbrechen missbr
uchlicher Informationsblockaden heran. Allerdings
handelt es sich hierbei lediglich um Einzelf
lle, die 
berdies auf den Wett-
bewerb in solchen Folgem
rkten beschr
nkt sind, die auf den Prim
rmarkt
keinerlei R
ckwirkung haben. Vorzuziehen w
re es jedoch, insoweit eine
entsprechende Lçsung im Urheberrecht selbst zu suchen.

7. Ausblick

Die Diskussion ist alles andere als beendet. Die großen Herausforderungen,
denen das Urheberrecht angesichts seiner neuen Aufgaben in der Informa-
tionsgesellschaft ausgesetzt ist, haben unzweifelhaft zu einer Krise des Ur-
heberrechts gef
hrt. Zwar ist das Urheberrecht als solches, anders als nam-
hafte Propheten es vor wenigen Jahren vorausgesagt haben, nicht obsolet
geworden. Auch ist es dem Urheberrecht nicht per se anzukreiden, dass es
den Einsatz digitaler und vernetzter Nutzungsmçglichkeiten nicht in vollem
Umfang zul
sst, »gute« Technik also zu verbieten scheint. Denn der Einsatz
von Technik wird nur dort beschr
nkt, wo ansonsten 
ber Geb
hr in frem-
de Freiheitsrechte eingegriffen w
rde. Entscheidend ist es also, 
ber diese
Abgrenzung der einzelnen Freiheitskreise einen gesamtgesellschaftlichen
Konsens zu erzielen.
Insoweit jedoch besteht Hoffnung. Denn die Auswirkungen von Ver-


nderungen werden zumeist zu Beginn 
bersch
tzt, indem die sich abzeich-
nende Entwicklung einfach anhand der vorliegenden Ausgangsdaten hoch-
gerechnet wird. Ein schçnes Beispiel hierf
r ist die anf
ngliche Vorhersage,
die grenzen- und kostenlose digitale Kopierfreiheit f
hre schon bald zum
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Verschwinden des traditionellen Buches. Dabei wird zumeist 
bersehen,
dass die beginnende Entwicklung Gegenkr
fte erzeugt, welche den Eintritt
der extrapolierten Entwicklung verhindern oder doch zumindest abmildern.
So hat zwar die Zahl von Texten im Internet 
ber die Maßen zugenommen.
Zugleich werden jedoch mehr B
cher verkauft als je zuvor. Der mit dem
Verkauf von B
chern erzielte Umsatz mag insgesamt nicht in gleicherWeise
gestiegen sein. Daf
r haben sich die Verlage neben dem traditionellen Buch-
handelsverkauf inzwischen l
ngst selbst im Internet etabliert. Vergleichbares
gilt auch f
r die gegenw
rtige Kritik am bestehenden Urheberrechtssystem.
Auch sie geht ein in die Grundlage, auf der die k
nftige Rechtsentwicklung
aufbaut. Sie hilft auf diese Weise zu verhindern, dass wir uns eines Tages
buchst
blich »zu Tode sch
tzen«, um einen bekannten Ausspruch des ame-
rikanischen Medientheoretikers Neil Postman auf das Recht des geistigen
Eigentums in der Informations- und Wissensgesellschaft abzuwandeln. Da-
rin, und nicht etwa in einer lediglich extrapolierten Entwicklung, sind die
wahren Folgen der neuen Kommunikationstechnologien f
r das Urheber-
recht und mithin auch f
r dessen Rolle in der Gesellschaft und zuletzt f
r die
Gesellschaft selbst zu sehen.

Anmerkungen

1 Vgl. zu TRIPS den Artikel von Corinna Heineke in diesem Band.
2 Vgl. zu den UrhG-Novellen den Artikel von Till Kreutzer in diesem Band.
3 Vgl. zu DRM-Systemen den Artikel von Volker Grassmuck in diesem Band.
4 Vgl. dazu den Beitrag von Heike Andermann und Andreas Degkwitz in diesem

Band.
5 Eine ausf
hrliche Diskussion von DRM bietet der Beitrag von Volker Grassmuck in

diesem Band.
6 Vgl. zu diesen Bewegungen den Beitrag von Felix Stalder in diesem Band.
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